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See the notice on TED website

525126-2025 - Wettbewerb
Deutschland – Internetdienste – Wirtschaftlichkeitslückenförderung Breitband der Gemeinden 
Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek
OJ S 152/2025 11/08/2025
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Amt Eidertal, handelnd für die Gemeinden Mielkendorf, Molfsee, 
Rodenbek
E-Mail: info@amt-eidertal.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung 
des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Wirtschaftlichkeitslückenförderung Breitband der Gemeinden Mielkendorf, Molfsee, 
Rodenbek
Beschreibung: Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Auswahl eines 
Telekommunikationsunternehmens („TKU“) pro Los als Zuwendungsempfänger zum 
Ausgleich einer Wirtschaftlichkeitslücke für Aufbau und Betrieb eines noch zu errichtenden 
gigabitfähigen Breitbandnetzes (Telekommunikationsnetz) mit einer Datenrate von mind. 1 
Gigabit/s (symmetrisch), und zwar im Los 1 (Molfsee) für 23 unterversorgte Adresspunkte, im 
Los 2 (Mielkendorf) für 26 unterversorgte Adresspunkte und im Los 3 (Rodenbek) für 39 
unterversorgte Adresspunkte. Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine 
Wirtschaftlichkeitslückenförderung im Sinne von § 3 Abs. 1 Buchst. a der beihilferechtlichen 
Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des flächendeckenden 
Aufbaus von Gigabitnetzen in grauen Flecken vom 01.08.2024. Dieses 
Wirtschaftlichkeitslückenmodell beruht darauf, dass eine der jeweiligen Gemeinde vom Bund 
nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der 
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ – Gigabit-Richtlinie des 
Bundes 2.0 – und eine vom Land Schleswig-Holstein nach der Richtlinie über die 
Kofinanzierung der Gigabitförderung durch den Bund in Schleswig-Holstein – Gigabit-
Kofinanzierungs-Richtlinie – gewährte Förderung sowie der jeweilige gemeindliche Eigenanteil 
auf der Grundlage eines Zuwendungsvertrages (nach dem vom Bund vorgegebenen Muster) 
an das TKU weitergeleitet werden. Der (pro Los) Der ausgewählte Netzbetreiber hat das 
geförderte Breitbandnetz im eigenen Namen und auf eigenes Risiko auf der Basis der 
Vergabeunterlagen und seines Angebots aus dem Vergabeverfahren zu errichten und das 
Breitbandnetz anschließend für mindestens die Zweckbindungsdauer der Förderung (7 Jahre 
nach näherer Maßgabe der Zuwendungsbescheide) zu betreiben. Die Nutzung von 
Eigenleistungen, von alternativer Netztechnologie und alternativen Verlegemethoden 
(Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer Verlegung, Spülverfahren, 
Kabelpflugverfahren usw.) ist grundsätzlich förderfähig. Das Vergabeverfahren dient (nach 
Maßgabe der Zuschlagskriterien) dem Wettbewerb um die niedrigste geforderte Zuwendung 
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(bzw. kalkulierte Wirtschaftlichkeitslücke). Die hierfür zur Verfügung stehenden Mittel sind 
durch die der jeweiligen Gemeinde bewilligten Fördermittel und den der Bewilligung zugrunde 
liegenden kommunalen Eigenanteil – abzüglich der eigenen Kosten – begrenzt. Einzelheiten 
ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.
Kennung des Verfahrens: 43629a16-eaeb-4a9c-a1e6-663d3a276992
Interne Kennung: 20/25
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
Zentrale Elemente des Verfahrens: Das Verfahren wird als Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb, also zweistufig geführt. Zunächst sind elektronisch über die E-Vergabe-
Plattform "subreport.de" Teilnahmeanträge zu stellen, denen die geforderten Erklärungen
/Nachweise zur Eignung beizufügen sind (Formulare in den Vergabeunterlagen). In den 
öffentlich bereitgestellten Vergabeunterlagen sind auch Einzelheiten zum 
Teilnahmewettbewerb beschrieben. Die im Teilnahmewettbewerb nach Maßgabe der Eignung 
und ggf. der Kriterien zur Begrenzung der Zahl der Bewerber ausgewählten Teilnehmer 
werden danach gesondert elektronisch zur Angebotsabgabe aufgefordert. Auch Angebote sind 
elektronisch abzugeben. Für die Kommunikation ist zu beachten, dass einfache E-Mails nicht 
den Anforderungen von § 11 Abs. 2 VgV an Vertraulichkeit und Sicherheit genügen. Anfragen 
zum Verfahren können elektronisch über die E-Vergabe-Plattform gestellt werden. Hinweis: 
Soweit in dieser Bekanntmachung unter 5.1.9 zum jeweiligen Los bei einzelnen 
Eignungskriterien der Text erscheint "Dieses Kriterium wird für die Auswahl der Bewerber für 
die zweite Stufe verwendet" (verbunden mit einer Angabe zur Gewichtung), bezieht sich das 
auf die Auswahlkriterien zur Begrenzung der Zahl der Bewerber entsprechend § 51 VgV und 
Abschnitt IV.6. der Verfahrensregeln der Vergabeunterlagen. Soweit kein solcher Text mit 
Gewichtung erscheint, heißt das, dass das Eignungskriterium nur für die Eignung dem Grunde 
nach (und insoweit allerdings auch für den Zugang zur Angebotsphase) bedeutsam ist. Die 
Terminologie und Struktur sind durch die eForms-2.0-Formulare der EU bedingt. - Weiterer 
Hinweis: Soweit unter Ziff. 5.1.12 des jeweiligen Loses angegeben ist, die Abgabe mehrerer 
Lose sei zulässig, bezieht sich das nur darauf, dass auf mehrere Lose geboten werden darf. 
Pro Los ist pro Bieter nur ein Angebot zulässig (vgl. Verfahrensregeln, Abschnitt V.5 a)).

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 72400000 Internetdienste

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Rendsburg-Eckernförde (DEF0B)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort ist der rechtlichen Sitz der jeweiligen Gemeinde, also 
unterschiedlich pro Los. Alle drei Gemeinden werden durch das Amt Eidertal verwaltet.

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Das Projekt unterliegt beihilferechtlich der Rahmenregelung der 
Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des flächendeckenden Aufbaus von 
Gigabitnetzen in grauen Flecken vom 01.08.2024. Es unterliegt der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik 
Deutschland“ – Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 – und der Richtlinie über die Kofinanzierung 
der Gigabitförderung durch den Bund in Schleswig-Holstein – Gigabit-Kofinanzierungs-
Richtlinie –. Das Verfahren wird auch auf der Plattform der Bundesförderung Breitband 
(aconium GmbH) veröffentlicht.
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Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv - Die Gemeinden gehen davon aus, dass das vorliegende Verfahren nicht der Vergabe 
eines öffentlichen Auftrags oder einer Konzession dient, sondern der Auswahl eines 
Zuwendungsempfängers und daher das förmliche GWB-Vergaberecht nicht anwendbar ist. 
Sie orientieren sich vorsorglich an der VgV (vgl. Vergabeunterlagen).

2.1.5.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 3
Auftragsbedingungen: 
Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 3

2.1.6.  Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Zwingender Ausschlussgrund nach Maßgabe 
von § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB. Geforderte Eigenerklärung: AS1 Keine Straftaten - 
Eigenerklärung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen nach § 123 Abs. 3 
GWB zuzurechnen ist (dazu gehören mindestens gesetzliche Vertreter und leitende 
Angestellte), innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer der in § 123 Abs. 1 GWB genannten 
Straftaten rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 
OWiG rechtskräftig festgesetzt worden ist, auf gesonderte Anforderung Auszug aus dem 
Bundeszentralregister oder einem gleichwertigen Register des Herkunftslandes. Hinweis: Zu 
allen geforderten Eigenerklärungen betr. Ausschlussgründe u. Eignung steht bei den 
Vergabeunterlagen ein Formularsatz zur Verfügung.
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: 
Zwingender Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB. Geforderte 
Eigenerklärung: AS1, zum Inhalt siehe oben, und Eigenerklärung AS 1.1 zur Einhaltung der 
Maßgaben von § 8a Haushaltsgesetz 2024, wonach Leistungen des Bundes nicht zur 
Finanzierung terroristischer Aktivitäten eingesetzt und nicht an Empfänger gewährt werden, 
die terroristische Vereinigungen sind oder terroristische Vereinigungen unterstützen.
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: 
Zwingender Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 123 Abs. 1 Nr. 2-3 GWB. Geforderte 
Eigenerklärung: AS1, zum Inhalt siehe oben, und AS 1.1
Betrug: Betrug: Zwingender Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 123 Abs. 1 Nr. 4-5 GWB. 
Geforderte Eigenerklärung: AS1, zum Inhalt siehe oben.
Korruption: Zwingender Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 123 Abs. 1 Nr. 6 bis 9 GWB. 
Geforderte Eigenerklärung: AS1, zum Inhalt siehe oben.
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zwingender Ausschlussgrund nach 
Maßgabe von § 123 Abs. 1 Nr. 10 GWB. Geforderte Eigenerklärung: AS1, zum Inhalt siehe 
oben.
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: Zwingender Ausschlussgrund 
nach Maßgabe von § 123 Abs. 4 GWB. Geforderte Eigenerklärung: AS2 - Eigenerklärung 
Steuern und Abgaben: Eigenerklärung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur 
Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung (für Arbeitnehmer) 
innerhalb der letzten drei Jahre ordnungsgemäß nachgekommen ist.
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: 
Zwingender Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 123 Abs. 4 GWB. Geforderte 
Eigenerklärung: AS2 - Eigenerklärung Steuern und Abgaben, Inhalt siehe oben.
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Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Fakultativer Ausschlussgrund nach 
Maßgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB. Geforderte Eigenerklärungen: AS3.1 - Eigenerklärung 
Umwelt-, Sozial-, Arbeitsrecht: Eigenerklärung, dass das Unternehmen bei der Ausführung 
öffentlicher Aufträge in den letzten drei Jahren nicht gegen geltende umwelt-, sozial- oder 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Fakultativer Ausschlussgrund nach Maßgabe 
von § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB. Geforderte Eigenerklärungen: AS3.1 - Eigenerklärung Umwelt-, 
Sozial-, Arbeitsrecht, Inhalt siehe oben.
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Fakultativer Ausschlussgrund nach 
Maßgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB. Geforderte Eigenerklärungen: AS3.1 - Eigenerklärung 
Umwelt-, Sozial-, Arbeitsrecht, Inhalt siehe oben.
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Fakultativer 
Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB. Geforderte Eigenerklärung: 
AS4 - Keine Insolvenz o.Ä: Eigenerklärung, dass über das Vermögen des Unternehmens kein 
Insolvenzverfahren oder vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die 
Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen in der Liquidation 
befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat oder zahlungsunfähig ist.
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: 
Fakultativer Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB. Geforderte 
Eigenerklärung: AS4, zum Inhalt siehe oben.
Zahlungsunfähigkeit: Fakultativer Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 2 
GWB. Geforderte Eigenerklärung: AS4, zum Inhalt siehe oben.
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Fakultativer Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 
124 Abs. 1 Nr. 2 GWB. Geforderte Eigenerklärung: AS4, zum Inhalt siehe oben.
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: Fakultativer Ausschlussgrund nach Maßgabe 
von § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB. Geforderte Eigenerklärung: AS5 - Keine schweren 
Verfehlungen: Eigenerklärung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen nach § 
123 Abs. 3 GWB zuzurechnen ist (dazu gehören mindestens gesetzliche Vertreter und 
leitende Angestellte), im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit in den letzten drei Jahren eine 
schwere Verfehlung begangen hat, durch welche die Integrität des Unternehmens infrage 
gestellt wird.
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Fakultativer 
Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB. Geforderte Eigenerklärung: 
AS6 - Keine sanktionierten Vertragsverletzungen: Eigenerklärung, dass das Unternehmen bei 
der Ausführung früherer öffentlicher Aufträge oder Konzessionsverträge in den letzten drei 
Jahren wesentliche Anforderungen nicht erheblich oder fortdauernd mit der Folge einer 
vorzeitigen Beendigung oder der Verpflichtung zum Schadensersatz oder vergleichbarer 
Rechtsfolge mangelhaft erfüllt hat.
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten 
Verpflichtungen: Fakultativer ("soll") Ausschlussgrund nach § 19 Abs. 1 MiLoG, § 21 Abs. 1 
AEntG: Keine sanktionierten Mindestlohnverstöße. Geforderte Eigenerklärung: AS 3.2 - 
Eigenerklärung, dass der Bieter bzw. das Unternehmen oder der nach Satzung oder Gesetz 
Vertretungsberechtigte nicht in den letzten drei Jahren wegen eines Verstoßes nach § 23 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder wegen eines Verstoßes gegen § 21 Mindestlohngesetz 
mit einer Geldbuße von wenigstens 2 500 EUR belegt worden ist. - Fakultativer 
Ausschlussgrund nach § 21 Abs. 1 SchwarzArbG, § 98c Abs. 1 AufenthG: Keine sanktionierte 
Schwarzarbeit/illegale Ausländerbeschäftigung. Geforderte Eigenerklärung: AS 3.3 - 
Eigenerklärung, dass der Bewerber oder der nach Satzung oder Gesetz 
Vertretungsberechtigte nicht in den letzten drei Jahren gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 oder 2 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder wegen eines der in § 98c Aufenthaltsgesetz 
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genannten Verstöße mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe 
von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von wenigstens 2 500 EUR belegt worden 
ist. - Fakultativer ("soll") Ausschlussgrund nach § 22 Abs. 1 LkSorgPflG: Keine sanktionierten 
Verstöße gegen Lieferkettensorgfaltspflichten. Geforderte Eigenerklärung: AS 3.4 - 
Eigenerklärung, dass das Unternehmen nicht in den letzten drei Jahren gemäß § 24 Abs. 1 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz mit einer Geldbuße von wenigstens 175 000 EUR (in den 
Fällen von § 22 Abs. 2 Satz 2 LkSorgPflG den dort genannten abweichenden höheren 
Beträgen) belegt worden ist. - Kein nach EU-Sanktionsrecht (Artikel 5 k) Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023 
/1214) unzulässiger Bezug zu Russland. Geforderte Eigenerklärung: AS7 - Kein unzulässiger 
Bezug zu Russland (Staatsangehörigkeit, Ansässigkeit, Niederlassung o. entspr. Beteiligung 
von mehr als 50% oder Handeln für solche Unternehmen, im Einzelnen vgl. die genannte 
Rechtsvorschrift).
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: 
Fakultativer Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Fakultativer 
Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 5 GWB.
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Fakultativer 
Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 6 GWB.
Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher 
Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren: Fakultativer 
Ausschlussgrund nach Maßgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 8-9 GWB.

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Molfsee
Beschreibung: Auswahl eines Telekommunikationsunternehmens („TKU“) pro Los als 
Zuwendungsempfänger zum Ausgleich einer Wirtschaftlichkeitslücke für Aufbau und Betrieb 
eines noch zu errichtenden gigabitfähigen Breitbandnetzes (Telekommunikationsnetz) mit 
einer Datenrate von mind. 1 Gigabit/s (symmetrisch), und zwar im Los 1 (Molfsee) für 23 
unterversorgte Adresspunkte. Im Übrigen vgl. allg. Beschreibung unter 2.1
Interne Kennung: LOT-0001 E32269489

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 72400000 Internetdienste

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Molfsee
Postleitzahl: 24113
Land, Gliederung (NUTS): Rendsburg-Eckernförde (DEF0B)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
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Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten 
Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.8.  Zugänglichkeitskriterien
Kriterien für die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen wurden nicht berücksichtigt, 
da die Beschaffung nicht für die Nutzung durch natürliche Personen vorgesehen ist

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Kriterium EK-I: Wirksame Gründung, Handelsregister: 
Jedes Unternehmen muss je nach den Anforderungen seiner Rechtsform wirksam gegründet 
sein. Soweit nach der Rechtsform oder Tätigkeit erforderlich, ist die Eintragung in ein 
Handelsregister nötig. Eine bestimmte Rechtsform ist aber nicht verlangt (unbeschadet der 
Anforderungen zur gesamtschuldnerischen Haftung bei Bietergemeinschaften und 
wirtschaftlicher Eignungsleihe). Eigenerklärung/Nachweis BA1: Registerangaben: Angaben zu 
Firma, Rechtsform, Sitz, Geschäftsleitung und Gegenstand (Satzungszweck, Tätigkeitsfelder) 
des Unternehmens. Angabe der Nummer der Eintragung in ein Handelsregister, soweit eine 
solche vorgeschrieben ist, auf besondere Anforderung auch Nachweis der Eintragung.

Kriterium: Eintragung in ein relevantes Berufsregister
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Kriterium EK-II: Erlaubnis zur Berufsausübung/ 
Berufsregister (vgl. § 122 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GWB): Die Ausübung des Berufs oder Gewerbes 
darf nicht behördlich verboten worden sein, ggf. erforderliche behördliche Genehmigungen 
oder Berufsregistereintragungen liegen vor. Eigenerklärung/Nachweis BA2: Erlaubtheit/ 
Berufsregister: Eigenerklärung, dass die Ausübung der beruflichen/gewerblichen Tätigkeit 
dem Unternehmen nicht behördlich verboten wurde und ggf. dazu erforderliche behördliche 
Genehmigungen, Erlaubnisse oder Berufsregistereintragungen vorliegen. Auf besondere 
Anforderung Nachweis der Eintragung in ein Berufsregister, soweit eine solche 
vorgeschrieben ist, und/oder Nachweis der erforderlichen Erlaubnisse.

Kriterium: Berufliche Risikohaftpflichtversicherung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-III: Haftpflichtversicherung: Für das Unternehmen 
muss eine Haftpflichtversicherungsdeckung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden in 
einer dem Tätigkeitsfeld angemessenen Höhe bestehen. Der Versicherungsschutz muss für 
Personenschäden mindestens 1 000 000 EUR pro Jahr und für Sachschäden mindestens 3 
000 000 EUR pro Jahr betragen. Die Summen müssen unabhängig voneinander zur 
Verfügung stehen. Falls der Versicherungsschutz nicht bereits in der geforderten Höhe 
besteht, muss eine Anpassung für den Auftragsfall durch den Versicherer verbindlich zugesagt 
sein und dies mit dem Teilnahmeantrag nachgewiesen werden. Eigenerklärung/Nachweis 
WL1: Haftpflichtversicherung: Eigenerklärung zum Bestehen einer 
Haftpflichtversicherungsdeckung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden und ihrer 
Höhe, auf gesonderte Anforderung auch Nachweis des Versicherers. Falls der bestehende 
Versicherungsschutz die o.a. Mindestanforderungen der Höhe nach nicht erfüllt, ist schon mit 
dem Teilnahmeantrag eine Erklärung des Versicherers (nicht bloß eines Maklers!) 
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einzureichen, im Auftragsfall die Deckungssummen auf den bzw. die geforderten Beträge zu 
erhöhen.

Kriterium: Allgemeiner Jahresumsatz
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-IV: Höhe Gesamtumsätze: Die vom Unternehmen 
erzielten Gesamtumsätze in den vergangenen drei Jahren müssen ihrer Größenordnung nach 
eine hinreichende wirtschaftliche Leistungskraft des Unternehmens erkennen lassen. 
Mindestanforderung: Der jährliche Gesamtumsatz muss im Mittel der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre mindestens 2 000 000 EUR (netto) betragen haben; falls 
das Unternehmen noch nicht so lange besteht, in dem verfügbaren Zeitraum. Eigenerklärung 
WL2: Gesamtumsatz: Eigenerklärung zum jeweiligen jährlichen Gesamtumsatz des 
Unternehmens in den letzten drei verfügbaren abgeschlossenen Geschäftsjahren.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens 
eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20,00

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-V: Finanzielle Situation und Stabilität: Das 
Unternehmen muss nach seiner Bonität finanziell hinreichend stabil und leistungsfähig sein, 
um die Investitionen in die aktive Technik und den Betrieb durchführen zu können. Es darf 
kein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur 
Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (ABL EU C 
249, 31.07.2014, S. 1) sein. Es darf kein Unternehmen sein, welches einer 
Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der EU-Kommission zur 
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt 
nicht nachgekommen ist (vgl. § 3 Abs. 3 Gigabit-Rahmenregelung). Eigenerklärung 
/Nachweise: WL3 Finanzielle Situation. Bankerklärung oder Rating: Eigenerklärung, dass das 
Unternehmen kein Unternehmen in Schwierigkeiten im o.a. Sinn ist und keines, welches einer 
Rückforderungsanordnung der EU-Kommission nicht nachgekommen ist. Ferner 
Bankerklärung zur finanziellen Situation des Unternehmens oder entsprechende Auskunft 
einer Wirtschaftsauskunftei über ein Kreditrating (z.B. Creditreform, Rating-Agentur) – eine 
dieser Erklärungen (Bankerklärung oder Rating) ist möglichst vorzulegen, nur auf besondere 
Anforderung zwingend.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens 
eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20,00

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-VI: Berufliche Erfahrung/Referenzen: Das 
Unternehmen muss über eine durch entsprechende Erfahrungen (Referenzen) 
nachgewiesene hinreichende berufliche Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Durchführung 
vergleichbarer Leistungen in den letzten fünf Jahren verfügen. Als vergleichbar werden 
Leistungen bei durchgeführten Gigabit- oder NGA-Breitbandnetzausbauprojekten angesehen, 
die Netzplanung, Netzausbau, Netzbetrieb und das Angebot von Diensten für Endkunden 
(selbst oder die Ermöglichung des Angebots durch Dritte) umfassen. Mindestanforderung ist 
eine Referenz mit abgeschlossenem Bau und laufendem Betrieb von mindestens 200 FTTB/H-
Hausanschlüssen in einem Ausbauprojekt (wobei mindestens Teile der Leistungen im 
Referenzzeitraum erbracht sein müssen). Zudem müssen sich die kumulierten Baukosten der 
angegebenen Referenzprojekte auf mindestens 3 000 000 EUR (brutto) belaufen haben. 
Eigenerklärung: TL1: Referenzliste: Liste von geeigneten Referenzen in Form einer Liste der 
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in den letzten 5 Jahren erbrachten wesentlichen vergleichbaren Leistungen. Angaben zur 
Projektbezeichnung, Leistungszeitraum, Leistungsumfang (Planung, Ausbau, Betrieb, 
Diensteangebot) Auftragswert, Ansprechpartner mit Kontaktdaten, Art des Netzes, Zahl der 
Gebäudeanschlüsse,.ggf. Nachunternehmereinsatz.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens 
eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 60,00
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens: 
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase 
können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote 
ohne weitere Verhandlungen zu vergeben

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Höhe des geforderten Zuschusses (Wirtschaftlichkeitslücke)
Beschreibung: Höhe des geforderten Zuschusses (Wirtschaftlichkeitslücke): Höhe des dem 
jeweiligen Angebot aufgrund der Vorkalkulation der Wirtschaftlichkeitslücke zugrunde 
liegenden Zuschusses
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Zeitplan.
Beschreibung: Zeitplan: Zeitdauer, die das jeweilige Angebot bis zur Fertigstellung und 
Inbetriebnahme des geförderten Netzes (inklusive der aktiven Komponenten) vorsieht, 
gerechnet ab dem In-krafttreten des Vertrages im Sinne von § 18.1 des Vertragstextes. Diese 
Zeitdauer wird in angefangenen Wochen (Sieben-Tages-Zeiträume) bemessen. Gewertet 
werden können nur Angebote mit technisch grundsätzlich plausiblen Zeitplänen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualität des Service- und Vertriebskonzepts.
Beschreibung: Qualität des Service- und Vertriebskonzepts (vgl. näher Vergabeunterlagen).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.subreport.de/E32269489

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen: 
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 06/10
/2025
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.subreport.de/E32269489

https://www.subreport.de/E32269489
https://www.subreport.de/E32269489
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Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 15/09/2025 12:00:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf 
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Nachforderung ist nur in dem Rahmen zulässig, der sich aus einer 
(entsprechenden) Anwendung von § 56 VgV ergibt, und unterliegt dem Ermessen der 
Vergabestelle.
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: 
Rechtsform mit gesamtschuldnerischer Haftung und bevollmächtigtem Vertreter.
Finanzielle Vereinbarung: Auszahlung der Förderung nach näherer Maßgabe des 
Zuwendungsvertrages abhängig von nachgewiesener Erreichung der Ausbauziele.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Informationen über die Überprüfungsfristen: Es ist rechtlich nicht abschließend geklärt, ob die 
Ausschreibung einer Wirtschaftlichkeitslückenförderung dem GWB-Vergaberecht und damit 
der Zuständigkeit der Vergabekammer unterliegt. Da das Verfahren auf den Abschluss eines 
Zuwendungsvertrages ausgerichtet ist, der aufgrund der Weiterleitung von Zuwendungen 
öffentlich-rechtlich einzustufen sein könnte, gehen die Gemeinden davon aus, dass für 
Rechtsbehelfe im Hinblick auf das Verfahren die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
gegeben ist, sodass vorliegend das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht, Brockdorff- 
Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig, Telefon: 04621/860, Telefax: 04621/86-1277, zuständig 
wäre. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gerichte der Auffassung sind, dass 
nicht der Verwaltungsrechtsweg, sondern die allgemeine Zivilgerichtsbarkeit zuständig ist, 
nämlich dann, wenn der Kooperationsvertrag nicht als öffentlich-rechtlich, sondern als 
zivilrechtlich eingestuft werden sollte, ohne dass jedoch das förmliche Vergaberecht des GWB 
für anwendbar gehalten wird. In diesem Fall wäre zuständig das Landgericht Kiel, 
Schützenwall 31-35, 24114 Kiel, Telefon: 0431/604-0, Telefax: 0431/604-1830. ----- Im 
Verwaltungsrechtsweg und auch im allgemeinen Zivilrechtsweg gilt keine kalendarisch 
bestimmte Frist für gerichtlichen Eilrechtsschutz (Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
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Anordnung) oder eine Unterlassungsklage bzw. Feststellungsklage. Solche Rechtsbehelfe 
können jedoch verwirkt werden oder das Rechtsschutzinteresse kann entfallen. Insoweit wird 
ferner vorsorglich darauf hingewiesen, dass nach Zuschlag (Vertragsschluss) Rechtsschutz 
durch Dritte möglicherweise nicht mehr oder nur unter besonderen Umständen zu erlangen ist. 
---- Falls demgegenüber geltend gemacht wird, dass es sich entgegen der Auffassung der 
Gemeinde um ein Vergabeverfahren im Anwendungsbereich des GWB handeln sollte und 
diesbezügliche Verstöße gegen Vergabevorschriften geltend gemacht werden sollen, ist 
zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren die Vergabekammer Schleswig-Holstein 
(Adresse siehe sogleich). Vorsorglich wird in diesem Zusammenhang auf Folgendes 
hingewiesen: Nach § 160 Abs. 3 GWB ist ein etwaiger Nachprüfungsantrag vor der 
Vergabekammer unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß 
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber 
der Gemeinde nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat, wobei der Ablauf 
der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB unberührt bleibt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber der 
Gemeinde gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber der Gemeinde gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung der Gemeinde, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. ----- Für den Fall, dass das Vorliegen eines dem GWB unterliegenden 
öffentlichen Auftrags oder einer Dienstleistungskonzession geltend gemacht wird oder 
gegeben ist, wird ferner auf Folgendes hingewiesen: Nach Zuschlagserteilung 
(Vertragsschluss) ist ein Nachprüfungsantrag nicht mehr zulässig. Ausgenommen sind 
Anträge auf Feststellung einer Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 GWB, also 
wegen Verletzung der vorgenannten Pflicht zur Bieterinformation und Einhaltung der Wartefrist 
gem. § 134 GWB oder wegen unzulässiger Vergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der EU. Solche Anträge auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrages sind nach § 135 Abs. 3 GWB nur innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber (hier ggf. 
die Gemeinde) über den Abschluss des Vertrags zulässig, jedoch nicht später als sechs 
Monate nach Vertragsschluss. Hat die Gemeinde die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung dieser Vergabe 
im Amtsblatt der Europäischen Union.
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Amt Eidertal, handelnd für die 
Gemeinden Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek
Organisation, die Angebote bearbeitet: Amt Eidertal, handelnd für die Gemeinden Mielkendorf, 
Molfsee, Rodenbek

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Mielkendorf
Beschreibung: Auswahl eines Telekommunikationsunternehmens („TKU“) pro Los als 
Zuwendungsempfänger zum Ausgleich einer Wirtschaftlichkeitslücke für Aufbau und Betrieb 
eines noch zu errichtenden gigabitfähigen Breitbandnetzes (Telekommunikationsnetz) mit 
einer Datenrate von mind. 1 Gigabit/s (symmetrisch), und zwar im Los 1 (Molfsee) für 26 
unterversorgte Adresspunkte. Im Übrigen vgl. allg. Beschreibung zu 2.1.
Interne Kennung: LOT-0002 E32269489

5.1.1.  Zweck
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Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 72400000 Internetdienste

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Mielkendorf
Postleitzahl: 24247
Land, Gliederung (NUTS): Rendsburg-Eckernförde (DEF0B)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten 
Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.8.  Zugänglichkeitskriterien
Kriterien für die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen wurden nicht berücksichtigt, 
da die Beschaffung nicht für die Nutzung durch natürliche Personen vorgesehen ist

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Kriterium EK-I: Wirksame Gründung, Handelsregister: 
Jedes Unternehmen muss je nach den Anforderungen seiner Rechtsform wirksam gegründet 
sein. Soweit nach der Rechtsform oder Tätigkeit erforderlich, ist die Eintragung in ein 
Handelsregister nötig. Eine bestimmte Rechtsform ist aber nicht verlangt (unbeschadet der 
Anforderungen zur gesamtschuldnerischen Haftung bei Bietergemeinschaften und 
wirtschaftlicher Eignungsleihe). Eigenerklärung/Nachweis BA1: Registerangaben: Angaben zu 
Firma, Rechtsform, Sitz, Geschäftsleitung und Gegenstand (Satzungszweck, Tätigkeitsfelder) 
des Unternehmens. Angabe der Nummer der Eintragung in ein Handelsregister, soweit eine 
solche vorgeschrieben ist, auf besondere Anforderung auch Nachweis der Eintragung.

Kriterium: Eintragung in ein relevantes Berufsregister
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Kriterium EK-II: Erlaubnis zur Berufsausübung/ 
Berufsregister (vgl. § 122 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GWB): Die Ausübung des Berufs oder Gewerbes 
darf nicht behördlich verboten worden sein, ggf. erforderliche behördliche Genehmigungen 
oder Berufsregistereintragungen liegen vor. Eigenerklärung/Nachweis BA2: Erlaubtheit/ 
Berufsregister: Eigenerklärung, dass die Ausübung der beruflichen/gewerblichen Tätigkeit 
dem Unternehmen nicht behördlich verboten wurde und ggf. dazu erforderliche behördliche 
Genehmigungen, Erlaubnisse oder Berufsregistereintragungen vorliegen. Auf besondere 
Anforderung Nachweis der Eintragung in ein Berufsregister, soweit eine solche 
vorgeschrieben ist, und/oder Nachweis der erforderlichen Erlaubnisse.
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Kriterium: Berufliche Risikohaftpflichtversicherung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-III: Haftpflichtversicherung: Für das Unternehmen 
muss eine Haftpflichtversicherungsdeckung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden in 
einer dem Tätigkeitsfeld angemessenen Höhe bestehen. Der Versicherungsschutz muss für 
Personenschäden mindestens 1 000 000 EUR pro Jahr und für Sachschäden mindestens 3 
000 000 EUR pro Jahr betragen. Die Summen müssen unabhängig voneinander zur 
Verfügung stehen. Falls der Versicherungsschutz nicht bereits in der geforderten Höhe 
besteht, muss eine Anpassung für den Auftragsfall durch den Versicherer verbindlich zugesagt 
sein und dies mit dem Teilnahmeantrag nachgewiesen werden. Eigenerklärung/Nachweis 
WL1: Haftpflichtversicherung: Eigenerklärung zum Bestehen einer 
Haftpflichtversicherungsdeckung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden und ihrer 
Höhe, auf gesonderte Anforderung auch Nachweis des Versicherers. Falls der bestehende 
Versicherungsschutz die o.a. Mindestanforderungen der Höhe nach nicht erfüllt, ist schon mit 
dem Teilnahmeantrag eine Erklärung des Versicherers (nicht bloß eines Maklers!) 
einzureichen, im Auftragsfall die Deckungssummen auf den bzw. die geforderten Beträge zu 
erhöhen.

Kriterium: Allgemeiner Jahresumsatz
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-IV: Höhe Gesamtumsätze: Die vom Unternehmen 
erzielten Gesamtumsätze in den vergangenen drei Jahren müssen ihrer Größenordnung nach 
eine hinreichende wirtschaftliche Leistungskraft des Unternehmens erkennen lassen. 
Mindestanforderung: Der jährliche Gesamtumsatz muss im Mittel der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre mindestens 2 000 000 EUR (netto) betragen haben; falls 
das Unternehmen noch nicht so lange besteht, in dem verfügbaren Zeitraum. Eigenerklärung 
WL2: Gesamtumsatz: Eigenerklärung zum jeweiligen jährlichen Gesamtumsatz des 
Unternehmens in den letzten drei verfügbaren abgeschlossenen Geschäftsjahren.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens 
eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20,00

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-V: Finanzielle Situation und Stabilität: Das 
Unternehmen muss nach seiner Bonität finanziell hinreichend stabil und leistungsfähig sein, 
um die Investitionen in die aktive Technik und den Betrieb durchführen zu können. Es darf 
kein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur 
Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (ABL EU C 
249, 31.07.2014, S. 1) sein. Es darf kein Unternehmen sein, welches einer 
Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der EU-Kommission zur 
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt 
nicht nachgekommen ist (vgl. § 3 Abs. 3 Gigabit-Rahmenregelung). Eigenerklärung 
/Nachweise: WL3 Finanzielle Situation. Bankerklärung oder Rating: Eigenerklärung, dass das 
Unternehmen kein Unternehmen in Schwierigkeiten im o.a. Sinn ist und keines, welches einer 
Rückforderungsanordnung der EU-Kommission nicht nachgekommen ist. Ferner 
Bankerklärung zur finanziellen Situation des Unternehmens oder entsprechende Auskunft 
einer Wirtschaftsauskunftei über ein Kreditrating (z.B. Creditreform, Rating-Agentur) – eine 
dieser Erklärungen (Bankerklärung oder Rating) ist möglichst vorzulegen, nur auf besondere 
Anforderung zwingend.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens 
eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20,00
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Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-VI: Berufliche Erfahrung/Referenzen: Das 
Unternehmen muss über eine durch entsprechende Erfahrungen (Referenzen) 
nachgewiesene hinreichende berufliche Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Durchführung 
vergleichbarer Leistungen in den letzten fünf Jahren verfügen. Als vergleichbar werden 
Leistungen bei durchgeführten Gigabit- oder NGA-Breitbandnetzausbauprojekten angesehen, 
die Netzplanung, Netzausbau, Netzbetrieb und das Angebot von Diensten für Endkunden 
(selbst oder die Ermöglichung des Angebots durch Dritte) umfassen. Mindestanforderung ist 
eine Referenz mit abgeschlossenem Bau und laufendem Betrieb von mindestens 200 FTTB/H-
Hausanschlüssen in einem Ausbauprojekt (wobei mindestens Teile der Leistungen im 
Referenzzeitraum erbracht sein müssen). Zudem müssen sich die kumulierten Baukosten der 
angegebenen Referenzprojekte auf mindestens 3 000 000 EUR (brutto) belaufen haben. 
Eigenerklärung: TL1: Referenzliste: Liste von geeigneten Referenzen in Form einer Liste der 
in den letzten 5 Jahren erbrachten wesentlichen vergleichbaren Leistungen. Angaben zur 
Projektbezeichnung, Leistungszeitraum, Leistungsumfang (Planung, Ausbau, Betrieb, 
Diensteangebot) Auftragswert, Ansprechpartner mit Kontaktdaten, Art des Netzes, Zahl der 
Gebäudeanschlüsse,.ggf. Nachunternehmereinsatz.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens 
eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 60,00
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens: 
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase 
können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote 
ohne weitere Verhandlungen zu vergeben

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Höhe des geforderten Zuschusses (Wirtschaftlichkeitslücke)
Beschreibung: Höhe des geforderten Zuschusses (Wirtschaftlichkeitslücke): Höhe des dem 
jeweiligen Angebot aufgrund der Vorkalkulation der Wirtschaftlichkeitslücke zugrunde 
liegenden Zuschusses
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Zeitplan.
Beschreibung: Zeitplan: Zeitdauer, die das jeweilige Angebot bis zur Fertigstellung und 
Inbetriebnahme des geförderten Netzes (inklusive der aktiven Komponenten) vorsieht, 
gerechnet ab dem In-krafttreten des Vertrages im Sinne von § 18.1 des Vertragstextes. Diese 
Zeitdauer wird in angefangenen Wochen (Sieben-Tages-Zeiträume) bemessen. Gewertet 
werden können nur Angebote mit technisch grundsätzlich plausiblen Zeitplänen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualität des Service- und Vertriebskonzepts.
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Beschreibung: Qualität des Service- und Vertriebskonzepts (vgl. näher Vergabeunterlagen).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.subreport.de/E32269489

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen: 
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 06/10
/2025
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.subreport.de/E32269489
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 15/09/2025 12:00:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf 
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Nachforderung ist nur in dem Rahmen zulässig, der sich aus einer 
(entsprechenden) Anwendung von § 56 VgV ergibt, und unterliegt dem Ermessen der 
Vergabestelle.
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: 
Rechtsform mit gesamtschuldnerischer Haftung und bevollmächtigtem Vertreter.
Finanzielle Vereinbarung: Auszahlung der Förderung nach näherer Maßgabe des 
Zuwendungsvertrages abhängig von nachgewiesener Erreichung der Ausbauziele.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Informationen über die Überprüfungsfristen: Es ist rechtlich nicht abschließend geklärt, ob die 
Ausschreibung einer Wirtschaftlichkeitslückenförderung dem GWB-Vergaberecht und damit 

https://www.subreport.de/E32269489
https://www.subreport.de/E32269489
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der Zuständigkeit der Vergabekammer unterliegt. Da das Verfahren auf den Abschluss eines 
Zuwendungsvertrages ausgerichtet ist, der aufgrund der Weiterleitung von Zuwendungen 
öffentlich-rechtlich einzustufen sein könnte, gehen die Gemeinden davon aus, dass für 
Rechtsbehelfe im Hinblick auf das Verfahren die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
gegeben ist, sodass vorliegend das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht, Brockdorff- 
Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig, Telefon: 04621/860, Telefax: 04621/86-1277, zuständig 
wäre. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gerichte der Auffassung sind, dass 
nicht der Verwaltungsrechtsweg, sondern die allgemeine Zivilgerichtsbarkeit zuständig ist, 
nämlich dann, wenn der Kooperationsvertrag nicht als öffentlich-rechtlich, sondern als 
zivilrechtlich eingestuft werden sollte, ohne dass jedoch das förmliche Vergaberecht des GWB 
für anwendbar gehalten wird. In diesem Fall wäre zuständig das Landgericht Kiel, 
Schützenwall 31-35, 24114 Kiel, Telefon: 0431/604-0, Telefax: 0431/604-1830. ----- Im 
Verwaltungsrechtsweg und auch im allgemeinen Zivilrechtsweg gilt keine kalendarisch 
bestimmte Frist für gerichtlichen Eilrechtsschutz (Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung) oder eine Unterlassungsklage bzw. Feststellungsklage. Solche Rechtsbehelfe 
können jedoch verwirkt werden oder das Rechtsschutzinteresse kann entfallen. Insoweit wird 
ferner vorsorglich darauf hingewiesen, dass nach Zuschlag (Vertragsschluss) Rechtsschutz 
durch Dritte möglicherweise nicht mehr oder nur unter besonderen Umständen zu erlangen ist. 
---- Falls demgegenüber geltend gemacht wird, dass es sich entgegen der Auffassung der 
Gemeinde um ein Vergabeverfahren im Anwendungsbereich des GWB handeln sollte und 
diesbezügliche Verstöße gegen Vergabevorschriften geltend gemacht werden sollen, ist 
zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren die Vergabekammer Schleswig-Holstein 
(Adresse siehe sogleich). Vorsorglich wird in diesem Zusammenhang auf Folgendes 
hingewiesen: Nach § 160 Abs. 3 GWB ist ein etwaiger Nachprüfungsantrag vor der 
Vergabekammer unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß 
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber 
der Gemeinde nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat, wobei der Ablauf 
der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB unberührt bleibt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber der 
Gemeinde gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber der Gemeinde gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung der Gemeinde, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. ----- Für den Fall, dass das Vorliegen eines dem GWB unterliegenden 
öffentlichen Auftrags oder einer Dienstleistungskonzession geltend gemacht wird oder 
gegeben ist, wird ferner auf Folgendes hingewiesen: Nach Zuschlagserteilung 
(Vertragsschluss) ist ein Nachprüfungsantrag nicht mehr zulässig. Ausgenommen sind 
Anträge auf Feststellung einer Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 GWB, also 
wegen Verletzung der vorgenannten Pflicht zur Bieterinformation und Einhaltung der Wartefrist 
gem. § 134 GWB oder wegen unzulässiger Vergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der EU. Solche Anträge auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrages sind nach § 135 Abs. 3 GWB nur innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber (hier ggf. 
die Gemeinde) über den Abschluss des Vertrags zulässig, jedoch nicht später als sechs 
Monate nach Vertragsschluss. Hat die Gemeinde die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung dieser Vergabe 
im Amtsblatt der Europäischen Union.
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Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Amt Eidertal, handelnd für die 
Gemeinden Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek
Organisation, die Angebote bearbeitet: Amt Eidertal, handelnd für die Gemeinden Mielkendorf, 
Molfsee, Rodenbek

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: Rodenbek
Beschreibung: Auswahl eines Telekommunikationsunternehmens („TKU“) pro Los als 
Zuwendungsempfänger zum Ausgleich einer Wirtschaftlichkeitslücke für Aufbau und Betrieb 
eines noch zu errichtenden gigabitfähigen Breitbandnetzes (Telekommunikationsnetz) mit 
einer Datenrate von mind. 1 Gigabit/s (symmetrisch), und zwar im Los 1 (Molfsee) für 39 
unterversorgte Adresspunkte. Im Übrigen vgl. allg. Beschreibung zu 2.1.
Interne Kennung: LOT-0003 E32269489

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 72400000 Internetdienste

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Rodenbek
Postleitzahl: 24247
Land, Gliederung (NUTS): Rendsburg-Eckernförde (DEF0B)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten 
Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.8.  Zugänglichkeitskriterien
Kriterien für die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen wurden nicht berücksichtigt, 
da die Beschaffung nicht für die Nutzung durch natürliche Personen vorgesehen ist

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Kriterium EK-I: Wirksame Gründung, Handelsregister: 
Jedes Unternehmen muss je nach den Anforderungen seiner Rechtsform wirksam gegründet 
sein. Soweit nach der Rechtsform oder Tätigkeit erforderlich, ist die Eintragung in ein 
Handelsregister nötig. Eine bestimmte Rechtsform ist aber nicht verlangt (unbeschadet der 
Anforderungen zur gesamtschuldnerischen Haftung bei Bietergemeinschaften und 
wirtschaftlicher Eignungsleihe). Eigenerklärung/Nachweis BA1: Registerangaben: Angaben zu 
Firma, Rechtsform, Sitz, Geschäftsleitung und Gegenstand (Satzungszweck, Tätigkeitsfelder) 
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des Unternehmens. Angabe der Nummer der Eintragung in ein Handelsregister, soweit eine 
solche vorgeschrieben ist, auf besondere Anforderung auch Nachweis der Eintragung.

Kriterium: Eintragung in ein relevantes Berufsregister
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Kriterium EK-II: Erlaubnis zur Berufsausübung/ 
Berufsregister (vgl. § 122 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GWB): Die Ausübung des Berufs oder Gewerbes 
darf nicht behördlich verboten worden sein, ggf. erforderliche behördliche Genehmigungen 
oder Berufsregistereintragungen liegen vor. Eigenerklärung/Nachweis BA2: Erlaubtheit/ 
Berufsregister: Eigenerklärung, dass die Ausübung der beruflichen/gewerblichen Tätigkeit 
dem Unternehmen nicht behördlich verboten wurde und ggf. dazu erforderliche behördliche 
Genehmigungen, Erlaubnisse oder Berufsregistereintragungen vorliegen. Auf besondere 
Anforderung Nachweis der Eintragung in ein Berufsregister, soweit eine solche 
vorgeschrieben ist, und/oder Nachweis der erforderlichen Erlaubnisse.

Kriterium: Berufliche Risikohaftpflichtversicherung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-III: Haftpflichtversicherung: Für das Unternehmen 
muss eine Haftpflichtversicherungsdeckung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden in 
einer dem Tätigkeitsfeld angemessenen Höhe bestehen. Der Versicherungsschutz muss für 
Personenschäden mindestens 1 000 000 EUR pro Jahr und für Sachschäden mindestens 3 
000 000 EUR pro Jahr betragen. Die Summen müssen unabhängig voneinander zur 
Verfügung stehen. Falls der Versicherungsschutz nicht bereits in der geforderten Höhe 
besteht, muss eine Anpassung für den Auftragsfall durch den Versicherer verbindlich zugesagt 
sein und dies mit dem Teilnahmeantrag nachgewiesen werden. Eigenerklärung/Nachweis 
WL1: Haftpflichtversicherung: Eigenerklärung zum Bestehen einer 
Haftpflichtversicherungsdeckung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden und ihrer 
Höhe, auf gesonderte Anforderung auch Nachweis des Versicherers. Falls der bestehende 
Versicherungsschutz die o.a. Mindestanforderungen der Höhe nach nicht erfüllt, ist schon mit 
dem Teilnahmeantrag eine Erklärung des Versicherers (nicht bloß eines Maklers!) 
einzureichen, im Auftragsfall die Deckungssummen auf den bzw. die geforderten Beträge zu 
erhöhen.

Kriterium: Allgemeiner Jahresumsatz
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-IV: Höhe Gesamtumsätze: Die vom Unternehmen 
erzielten Gesamtumsätze in den vergangenen drei Jahren müssen ihrer Größenordnung nach 
eine hinreichende wirtschaftliche Leistungskraft des Unternehmens erkennen lassen. 
Mindestanforderung: Der jährliche Gesamtumsatz muss im Mittel der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre mindestens 2 000 000 EUR (netto) betragen haben; falls 
das Unternehmen noch nicht so lange besteht, in dem verfügbaren Zeitraum. Eigenerklärung 
WL2: Gesamtumsatz: Eigenerklärung zum jeweiligen jährlichen Gesamtumsatz des 
Unternehmens in den letzten drei verfügbaren abgeschlossenen Geschäftsjahren.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens 
eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20,00

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-V: Finanzielle Situation und Stabilität: Das 
Unternehmen muss nach seiner Bonität finanziell hinreichend stabil und leistungsfähig sein, 
um die Investitionen in die aktive Technik und den Betrieb durchführen zu können. Es darf 
kein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur 
Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (ABL EU C 
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249, 31.07.2014, S. 1) sein. Es darf kein Unternehmen sein, welches einer 
Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der EU-Kommission zur 
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt 
nicht nachgekommen ist (vgl. § 3 Abs. 3 Gigabit-Rahmenregelung). Eigenerklärung 
/Nachweise: WL3 Finanzielle Situation. Bankerklärung oder Rating: Eigenerklärung, dass das 
Unternehmen kein Unternehmen in Schwierigkeiten im o.a. Sinn ist und keines, welches einer 
Rückforderungsanordnung der EU-Kommission nicht nachgekommen ist. Ferner 
Bankerklärung zur finanziellen Situation des Unternehmens oder entsprechende Auskunft 
einer Wirtschaftsauskunftei über ein Kreditrating (z.B. Creditreform, Rating-Agentur) – eine 
dieser Erklärungen (Bankerklärung oder Rating) ist möglichst vorzulegen, nur auf besondere 
Anforderung zwingend.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens 
eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20,00

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-VI: Berufliche Erfahrung/Referenzen: Das 
Unternehmen muss über eine durch entsprechende Erfahrungen (Referenzen) 
nachgewiesene hinreichende berufliche Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Durchführung 
vergleichbarer Leistungen in den letzten fünf Jahren verfügen. Als vergleichbar werden 
Leistungen bei durchgeführten Gigabit- oder NGA-Breitbandnetzausbauprojekten angesehen, 
die Netzplanung, Netzausbau, Netzbetrieb und das Angebot von Diensten für Endkunden 
(selbst oder die Ermöglichung des Angebots durch Dritte) umfassen. Mindestanforderung ist 
eine Referenz mit abgeschlossenem Bau und laufendem Betrieb von mindestens 200 FTTB/H-
Hausanschlüssen in einem Ausbauprojekt (wobei mindestens Teile der Leistungen im 
Referenzzeitraum erbracht sein müssen). Zudem müssen sich die kumulierten Baukosten der 
angegebenen Referenzprojekte auf mindestens 3 000 000 EUR (brutto) belaufen haben. 
Eigenerklärung: TL1: Referenzliste: Liste von geeigneten Referenzen in Form einer Liste der 
in den letzten 5 Jahren erbrachten wesentlichen vergleichbaren Leistungen. Angaben zur 
Projektbezeichnung, Leistungszeitraum, Leistungsumfang (Planung, Ausbau, Betrieb, 
Diensteangebot) Auftragswert, Ansprechpartner mit Kontaktdaten, Art des Netzes, Zahl der 
Gebäudeanschlüsse,.ggf. Nachunternehmereinsatz.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens 
eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 60,00
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens: 
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase 
können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote 
ohne weitere Verhandlungen zu vergeben

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Höhe des geforderten Zuschusses (Wirtschaftlichkeitslücke)
Beschreibung: Höhe des geforderten Zuschusses (Wirtschaftlichkeitslücke): Höhe des dem 
jeweiligen Angebot aufgrund der Vorkalkulation der Wirtschaftlichkeitslücke zugrunde 
liegenden Zuschusses
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
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Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Zeitplan.
Beschreibung: Zeitplan: Zeitdauer, die das jeweilige Angebot bis zur Fertigstellung und 
Inbetriebnahme des geförderten Netzes (inklusive der aktiven Komponenten) vorsieht, 
gerechnet ab dem In-krafttreten des Vertrages im Sinne von § 18.1 des Vertragstextes. Diese 
Zeitdauer wird in angefangenen Wochen (Sieben-Tages-Zeiträume) bemessen. Gewertet 
werden können nur Angebote mit technisch grundsätzlich plausiblen Zeitplänen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualität des Service- und Vertriebskonzepts.
Beschreibung: Qualität des Service- und Vertriebskonzepts (vgl. näher Vergabeunterlagen).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.subreport.de/E32269489

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen: 
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 06/10
/2025
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.subreport.de/E32269489
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 15/09/2025 12:00:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf 
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Nachforderung ist nur in dem Rahmen zulässig, der sich aus einer 
(entsprechenden) Anwendung von § 56 VgV ergibt, und unterliegt dem Ermessen der 
Vergabestelle.
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: 
Rechtsform mit gesamtschuldnerischer Haftung und bevollmächtigtem Vertreter.

https://www.subreport.de/E32269489
https://www.subreport.de/E32269489
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Finanzielle Vereinbarung: Auszahlung der Förderung nach näherer Maßgabe des 
Zuwendungsvertrages abhängig von nachgewiesener Erreichung der Ausbauziele.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Informationen über die Überprüfungsfristen: Es ist rechtlich nicht abschließend geklärt, ob die 
Ausschreibung einer Wirtschaftlichkeitslückenförderung dem GWB-Vergaberecht und damit 
der Zuständigkeit der Vergabekammer unterliegt. Da das Verfahren auf den Abschluss eines 
Zuwendungsvertrages ausgerichtet ist, der aufgrund der Weiterleitung von Zuwendungen 
öffentlich-rechtlich einzustufen sein könnte, gehen die Gemeinden davon aus, dass für 
Rechtsbehelfe im Hinblick auf das Verfahren die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
gegeben ist, sodass vorliegend das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht, Brockdorff- 
Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig, Telefon: 04621/860, Telefax: 04621/86-1277, zuständig 
wäre. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gerichte der Auffassung sind, dass 
nicht der Verwaltungsrechtsweg, sondern die allgemeine Zivilgerichtsbarkeit zuständig ist, 
nämlich dann, wenn der Kooperationsvertrag nicht als öffentlich-rechtlich, sondern als 
zivilrechtlich eingestuft werden sollte, ohne dass jedoch das förmliche Vergaberecht des GWB 
für anwendbar gehalten wird. In diesem Fall wäre zuständig das Landgericht Kiel, 
Schützenwall 31-35, 24114 Kiel, Telefon: 0431/604-0, Telefax: 0431/604-1830. ----- Im 
Verwaltungsrechtsweg und auch im allgemeinen Zivilrechtsweg gilt keine kalendarisch 
bestimmte Frist für gerichtlichen Eilrechtsschutz (Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung) oder eine Unterlassungsklage bzw. Feststellungsklage. Solche Rechtsbehelfe 
können jedoch verwirkt werden oder das Rechtsschutzinteresse kann entfallen. Insoweit wird 
ferner vorsorglich darauf hingewiesen, dass nach Zuschlag (Vertragsschluss) Rechtsschutz 
durch Dritte möglicherweise nicht mehr oder nur unter besonderen Umständen zu erlangen ist. 
---- Falls demgegenüber geltend gemacht wird, dass es sich entgegen der Auffassung der 
Gemeinde um ein Vergabeverfahren im Anwendungsbereich des GWB handeln sollte und 
diesbezügliche Verstöße gegen Vergabevorschriften geltend gemacht werden sollen, ist 
zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren die Vergabekammer Schleswig-Holstein 
(Adresse siehe sogleich). Vorsorglich wird in diesem Zusammenhang auf Folgendes 
hingewiesen: Nach § 160 Abs. 3 GWB ist ein etwaiger Nachprüfungsantrag vor der 
Vergabekammer unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß 
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber 
der Gemeinde nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat, wobei der Ablauf 
der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB unberührt bleibt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber der 
Gemeinde gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber der Gemeinde gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung der Gemeinde, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. ----- Für den Fall, dass das Vorliegen eines dem GWB unterliegenden 
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öffentlichen Auftrags oder einer Dienstleistungskonzession geltend gemacht wird oder 
gegeben ist, wird ferner auf Folgendes hingewiesen: Nach Zuschlagserteilung 
(Vertragsschluss) ist ein Nachprüfungsantrag nicht mehr zulässig. Ausgenommen sind 
Anträge auf Feststellung einer Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 GWB, also 
wegen Verletzung der vorgenannten Pflicht zur Bieterinformation und Einhaltung der Wartefrist 
gem. § 134 GWB oder wegen unzulässiger Vergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der EU. Solche Anträge auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrages sind nach § 135 Abs. 3 GWB nur innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber (hier ggf. 
die Gemeinde) über den Abschluss des Vertrags zulässig, jedoch nicht später als sechs 
Monate nach Vertragsschluss. Hat die Gemeinde die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung dieser Vergabe 
im Amtsblatt der Europäischen Union.
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Amt Eidertal, handelnd für die 
Gemeinden Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek
Organisation, die Angebote bearbeitet: Amt Eidertal, handelnd für die Gemeinden Mielkendorf, 
Molfsee, Rodenbek

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Amt Eidertal, handelnd für die Gemeinden Mielkendorf, Molfsee, 
Rodenbek
Registrierungsnummer: t:0434772010
Abteilung: Der Amtsdirektor, Vergabestelle
Postanschrift: Heitmannskamp 2
Stadt: Flintbek
Postleitzahl: 24220
Land, Gliederung (NUTS): Rendsburg-Eckernförde (DEF0B)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabestelle
E-Mail: info@amt-eidertal.de
Telefon: +49434772010
Internetadresse: https://www.amt-eidertal.de
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Registrierungsnummer: t:04319884542
Postanschrift: Düsternbrooker Weg 94
Stadt: Kiel
Postleitzahl: 24105
Land, Gliederung (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@wimi.landsh.de

mailto:info@amt-eidertal.de
https://www.amt-eidertal.de
mailto:vergabekammer@wimi.landsh.de
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Telefon: +4319884640
Fax: +494319884542
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a16b8edf-d174-425c-9505-c0ce7215ec57  -  01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 08/08/2025 11:28:24 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 525126-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 152/2025
Datum der Veröffentlichung: 11/08/2025
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